DCV - Vizepräsident Hartmut Doppler

Präzisierungen in der Auslegung des Vertrages mit der GEMA 

Es gab in der einen oder anderen Bezirksdirektion der GEMA unterschiedliche Auslegungen unseres seit 1. 1. 2007 geltenden Pauschalvertrags bezüglich 

· der "fristgemäßen" Anmeldung beim zuständigen Landeschorverband,

· der vierteljährlichen Abgabe der Anmeldungen an die GEMA-Bezirksdirektion und

· der Behandlung so nicht fristgerecht eingereichter Anmeldungen durch verschiedene Bezirksdirektionen mit Einzelrechnungsstellungen und Kontrollkostenzuschlägen.

Mit Herrn Baier von der Generaldirektion München habe ich deshalb ab sofort geltend vereinbart:
1. Jede Veranstaltung ist fristgemäß beim Landesverband angemeldet, wenn sie innerhalb des Jahres angezeigt wird, in dem sie stattfindet oder stattfand.

2. Aus arbeitstechnischen Gründen haben wir vereinbart, dass wir unsere Vereine anhalten, zeitnah anzumelden, am besten gleich in dem Vierteljahr, in dem die Veranstaltung stattfindet. Mit der vierteljährlichen Zusendung helfen wir den GEMA intern, damit dort die Arbeitsbelastung vernünftig über das Jahr verteilt werden kann. Das bedeutet, dass kein Verein einen Nachteil erfährt, wenn er eine Veranstaltung im ersten Quartal erst im zweiten, dritten oder vierten Quartal anmeldet. Wichtig zu wissen ist, dass spätestens bis 31. 01. des darauffolgenden Jahres eine Veranstaltung innerhalb des Vorjahres angemeldet sein muss. 

3. Nach unserem Vertrag sind die Vereine zur Anmeldung und zur Abgabe der Musikfolgen oder der Programme verpflichtet. Kommt ein Verein dieser Verpflichtung nicht nach und die GEMA stellt nach dem 31. 01. des Folgejahres eine nicht angemeldete Veranstaltung im Vorjahr fest, ist die GEMA nach Absatz 5 unseres Vertrages berechtigt, für diese unerlaubten Musikwiedergaben ihre Ansprüche geltend zu machen. Für das erste Vertragsjahr 2007 wird bei solchen Veranstaltungen im Jahr 2008 entgegenkommenderweise auf den Kontrollzuschlag (100 % Aufschlag) verzichtet. Für das zweite Vertragsjahr 2008 gelten dann 2009 die im Vertrag festgelegten Konditionen bei nicht angemeldeten Veranstaltungen.

4. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir im Vertrag auch vereinbart haben, dass wir dafür sorgen, dass mindestens 95 % der Musikfolgen bzw. die Programme der Veranstaltungen eingereicht werden, denn diese sind die Grundlage für die Verteilung der Gelder der GEMA an ihre Berechtigten. Bei Nichterreichung wird unser Jahrespauschalbetrag um 10 % erhöht.

5. Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen und um Einhaltung bitten, dass die vom DCV unter Nr. 6 des Vertrages vereinbarte Pauschale, die der DCV mit 20 000 € finanziert,  bei 

· Geselligen Veranstaltungen in Räumen bis 150 m² Größe
· Weihnachtsfeiern

· Theaterabenden

· Umzugsmusik

· Festakte bei offiziellen Gelegenheiten

· Freundschaftssingen

· Wohltätigkeitssingen

· ebenso immer mit Musikfolge oder Programm angemeldet werden müssen.
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